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 Veröffentlicht am 04.07.1933

Norm

AO §53 Abs4

Rechtssatz

Auch wenn der Schuldner infolge eines neuerlich erö2neten Ausgleichsverfahrens mit der Zahlung der Raten aus dem

ersten Ausgleichsverfahren innehält, kann er auch nach Einleitung des zweiten Ausgleichsverfahrens mit der Wirkung

gemahnt werden, daß bei Nichtbefriedigung das im ersten Ausgleiche vorgesehene Wiederau8eben der ganzen

Forderung eintritt.
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